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§ 80 ZÄKG Beschlussfassung
 ZÄKG - Zahnärztekammergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Die Beratungen und Abstimmungen des Disziplinarrats erfolgen in geheimer Sitzung. Bei der Beratung und

Abstimmung dürfen der/die Disziplinaranwalt/Disziplinaranwältin, der/die Beschuldigte, sein/ihr bzw. seine/ihre

Verteidiger/Verteidigerin und die Vertrauenspersonen nicht anwesend sein.

2. (2)Der Disziplinarrat hat bei Fällung seines Erkenntnisses nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in der

mündlichen Verhandlung vorgekommen ist; er entscheidet nach seiner freien, aus der gewissenhaften Prüfung

aller Beweismittel gewonnenen Überzeugung.

3. (3)Die Entscheidungen des Disziplinarrats (Erkenntnisse, Beschlüsse) werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Die Reihenfolge der Abstimmung bestimmt sich nach dem

Lebensalter der Mitglieder des Disziplinarrats, beginnend bei dem an Lebensjahren ältesten Mitglied. Der/Die

Vorsitzende stimmt zuletzt ab.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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